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Übersicht über die geplanten Änderungspunkte und Plannummern 

 

Im Zuge gegenständlicher Änderung sind folgende - punktuelle - Abänderungen des 
Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Baden geplant: 
 

Änd.
Nr. 

Plan
Nr. 

Bereich KG / Gst. Nr. Geplante Änderung 

1.1 01 α[ŜŜǎŘƻǊŦŜǊ IŀǳǇǘǎǘǊŀǖŜ 
/ Josef Höfle-DŀǎǎŜά 

Leesdorf (4017) / 
38/6 und 39 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Bebauungsdichte, Bauklasse); 
Abänderung von Baufluchtlinien 

1.2 02 αtŀƭŦŦȅƎŀǎǎŜ κ 
!ƴǘƻƴǎƎŀǎǎŜά 

Baden (4002) / .162 Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Bebauungsdichte) 

1.3 03 αwƻƘǊŦŜƭŘƎŀǎǎŜ κ 
wƻǎŜƴōǸŎƘŜƭƎŀǎǎŜά 

Braiten (4003) / .252, 
945, 946, 947, 948 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(Bauklasse) 

1.4 04 α.ǊŀƛǘƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ κ 
{ŀŎƪƎŀǎǎŜ κ DŀǊǘŜƴƎŀǎǎŜά 

Braiten (4003) / .10, 
.11, .12, .129, .13, 
.14, .15, .16/1, 
.17/10, .17/11, 
.17/12, .17/14, 
.17/2, .17/3, .17/6, 
.17/7, .17/9, .18, .19, 
.20, .324, .46, .47, 
.48, .49, .5, .50, .57, 
.58, .59, .60, .63/2, 
.7, .73, .75, .79, .8, 
.80, .82, .83, .9, .90, 
1/10, 1/11, 1/20, 
1/6, 1/8, 1/9, 10/1, 
10/2, 11/3, 12/1, 15, 
16, 193/29, 193/4, 
23/1, 23/10, 23/9, 
25/1, 27/1, 29, 30, 
32/1, 36/1, 40/1, 
7/3, 8/2, 805/3, 848, 
9/1 und 9/3 

Festlegung von Schutzzonen 

1.5 05 α²ŜƛƭōǳǊƎǇƭŀǘȊ п-сά Rauhenstein (4025) / 
628/1, 628/4 und 
628/6 

Festlegung von Schutzzonen 

1.6 06 
07 

αaŀǊŎƘŜǘǎǘǊŀǖŜ тн-74 / 
{ŎƘǳōŜǊǘƎŀǎǎŜ уά 

Mitterberg (4020) / 
627/1, 633, 635/2, 
775/2 und 778/2 

Festlegung von Schutzzonen 
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1.7 08 
09 
10 

α²ŜƛƭōǳǊƎǎǘǊŀǖŜ κ 
Johannesgasse / 
Sauerhofstraße / 
{ŀƴŘǿƛǊǘƎŀǎǎŜά 

Rauhenstein (4025) / 
.409, .448, .450, 
.451, .510, .524, 
.702, .91, .94, .97, 
111/1, 116/2, 50/12, 
55/14, 64, 65, 66/3, 
772/2, 772/4, 
772/77 und 86/2 

Abänderung von Schutzzonen 

1.8 11 α±ǀǎƭŀǳŜǊ {ǘǊŀǖŜ нфά Rauhenstein (4025) / 
.598 

CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ ŜƛƴŜǎ α.ŜǊŜƛŎƘŜǎ 
ǾƻǊŘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά 

1.9 12 α¢ǊƛŜǎǘŜǊ .ǳƴŘŜǎǎǘǊŀǖŜά Leesdorf (4017) / 
722/4, 722/7 und 
722/8 

Abänderung von 
Bebauungsbestimmungen 
(höchstzulässige Gebäudehöhe) 

1.10 Leg Legende zum 
Bebauungsplan 

Gesamtes 
Gemeindegebiet 

Anpassung der Definition von 
α.ŜǊŜƛŎƘŜƴ ǾƻǊŘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά 

 
In den folgenden Abschnitten werden die vorgesehenen Änderungspunkte näher erläutert: 
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1. Erläuterung der geplanten Änderungspunkte 

 
 

1.1 αLeesdorfer Hauptstraße / Josef Höfle-Gasseά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Leesdorf: Grundstücke (bzw. -teile) der Nr. 38/6 und 39 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungsdichte, Bauklasse) 

¶ Abänderung von Baufluchtlinien 
 

 
1.1.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Am Kreuzungsbereich der Leesdorfer Hauptstraße mit der Josef Höfle-Gasse befindet sich 
auf den Grundstücken Nr. 38/6 und 39, KG Leesdorf, ein betrieblich genutztes Areal eines 
KFZ-Fachhändlers mit angeschlossener Postpartner-Filiale, welches im aktuell rechtsgültigen 
Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-Kerngebietά gewidmet ist. 

Der Bebauungsplan sieht für den westlichen und südlichen Randbereich der o.a. 
DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α²лпκ[9κмлноά όαhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜάύ ǾƻǊΣ ŀƭǎ 
.ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ αрл҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ 
ǳƴŘ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ ½ǳǊ WƻǎŜŦ IǀŦƭŜ-Gasse hin ist ein vorderer Bauwich mit 3 
Meter Tiefe, zum östlich angrenzenden öffentlichen Parkplatz ein Bauwich mit einer Tiefe 
Ǿƻƴ п aŜǘŜǊ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΦ !ƴ ŘŜǊ [ŜŜǎŘƻǊŦŜǊ IŀǳǇǘǎǘǊŀǖŜ ōŜǎǘŜƘǘ ŜƛƴŜ αtŦƭƛŎƘǘ ȊǳƳ !ƴōŀǳ ŀƴ 
ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜƴŦƭǳŎƘǘƭƛƴƛŜάΦ 

1.1.2 Änderungsanlass 

Aufgrund der Tatsache, dass sich der unmittelbar an der Josef Höfle-Gasse gelegene Teil der 
Grundstücke Nr. 38/6 und 39, KG Leesdorf, gegenüber vergleichsweise junger 
Bebauungsstrukturen mit moderater Höhenentwicklung ƛƴ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLLά bzw. im 
Übergangsbereich gegen Osten hin zu mehrgeschoßiger Wohnbebauung ƛƴ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLLLά 
befindet, erscheint es aus städtebaulicher Sichtweise zielführend, diesen Bereich aufgrund 
der mittlerweile geänderten Rahmenbedingungen in seiner Höhenentwicklung entsprechend 
anzupassen. 

Der Planungsintention, auf die umgebenden städtebaulichen Rahmenbedingungen verstärkt 
Bedacht zu nehmen, folgend soll darüber hinaus der festgelegte vordere Bauwich von 
ŘŜǊȊŜƛǘ αо aŜǘŜǊά ŀǳŦ ƪǸƴŦǘƛƎ αр aŜǘŜǊά ǾŜǊƎǊǀǖŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǳƳ ǎƻ ŜƛƴŜ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘŜ 
Vorgartensituation südlich der Josef Höfle-Gasse zu forcieren. 

²ŜƛǘŜǊǎ ŜǊǎŎƘŜƛƴǘ Ŝǎ ŀǳŎƘ ȊǿŜŎƪƳŅǖƛƎΣ ŘƛŜ ŘŜǊȊŜƛǘ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜ Ǿƻƴ αрл҈ά 
für den Gesamtbereich der Grundstücke Nr. 38/6 und 39, welche funktional eine Einheit 
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bilden, künftig entsprechend der derzeit bereits bestehenden Bebauung bzw. aufgrund der 
grundsätzlichen 50%-igen Überhöhungsmöglichkeit der Dichte auf Grundstücken in 
αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜǊά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ŀǳŦ ŜƛƴŜ bereichsweise Dichte Ǿƻƴ αор҈ά abzuändern. 

1.1.3 Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass der östliche Bereich der Grundstücke Nr. 38/6 und 39, KG Leesdorf, künftig 
.ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLΣLLά ŀǳŦǿŜƛǎŜƴ ǎƻƭƭ. 

Der vordere Bauwich an der Josef Höfle-DŀǎǎŜ ǎƻƭƭ ǿŜƛǘŜǊǎ Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ αо aŜǘŜǊά ŀǳŦ ƪǸƴŦǘƛƎ 
αр aŜǘŜǊά ǾŜǊƎǊǀǖŜǊǘ ǳƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ ƴŜǳŜƴ .ŜǊŜƛŎƘŜ ǳƴǘŜǊǎŎhiedlicher Bauklassen jeweils eine 
.ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ .ŜǳǊǘŜƛƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ Ǿƻƴ α35҈ά ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

1.1.4 Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.1.4.1: Die Kreuzung Josef Höfle-Gasse / Leesdorfer Hauptstraße Blick 
Richtung Osten 
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Abbildung 1.1.4.2: Orthofoto des Bereiches Josef Höfle-Gasse / Leesdorfer Hauptstraße 

 

Abbildung 1.1.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.2 αPalffygasse / Antonsgasseά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Baden: Grundstück Nr. .162 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungsdichte) 
 

 
1.2.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Auf Grundstück Nr. .162, KG Baden - im Bereich der Kreuzung der Straßenzüge Antonsgasse, 
Wiener Straße, Boldrinigasse, Palffygasse und Mühlgasse - befinden sich die Adressen 
Antonsgasse 24 und 26 bzw. Palffygasse 44-46, auf welchen im östlichen Bereich ein 
dreigeschoßiges, im 19. Jahrhundert umgebautes und in den letzten Jahren renoviertes 
Wohnhaus und im westlichen Bereich ein eingeschoßiges, langgestrecktes Wohnhaus 
errichtet sind. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden weist für den 
DŜǎŀƳǘōŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ŀǳǎΦ 5ŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ǎƛŜƘǘ ŘŜǊȊŜƛǘ ŘƛŜ 
[ŀƎŜ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α½лнκ.!κуотά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ 
hōƧŜƪǘŜƴάύΣ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ αрл҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά 
BŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLLά ǎƻǿƛŜ ŜƛƴŜ tŦƭƛŎƘǘ ȊǳƳ !ƴōŀǳ ŀƴ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜƴŦƭǳŎƘǘƭƛƴƛŜ 
vor. 

1.2.2 Änderungsanlass 

Aufgrund der Tatsache, dass im Umgebungsbereich des Grundstückes Nr. .162, KG Baden, 
derzeit bereits überwiegend höhere Bebauungsdichten festgelegt sind, erscheint es aus 
städtebaulicher Sichtweise zielführend, diesen zentrumsnah gelegenen Bereich im Sinne 
einer verstärkten Berücksichtigung der umgebenden Strukturen in seinen 
Dichtefestlegungen entsprechend anzupassen. 

1.2.3 Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern geringfügig 
angepasst werden, als dass im Bereich des Grundstückes Nr. .162, KG Baden, die 
Bebauungsdichte von ŘŜǊȊŜƛǘ αрл҈ά ŀǳŦ ƪǸƴŦǘƛƎ αрр҈ά ŀōƎŜŅƴŘŜǊǘ wird. 
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1.2.4 Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.2.4.1: Grundstück Nr. 162 am Kreuzungsbereich Palffygasse / Antonsgasse 

 

Abbildung 1.2.4.2: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.3 αRohrfeldgasse / Rosenbüchelgasseά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Braiten: Grundstücke (bzw. -teile) der Nr. .252, 945, 946, 947 und 948 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ Abänderung von Bebauungsbestimmungen (Bauklasse) 
 

 
1.3.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

In der Katastralgemeinde Braiten ς östlich der Bahn und südlich der Braitner Straße gelegen 
ς befinden sich die Straßenzüge Rohrfeldgasse und Rosenbüchelgasse, zwei von 
überwiegender Einfamilienhausbebauung geprägte Bereiche. 

Der Baublock südöstlich der Kreuzung der Rohrfeldgasse mit der Rosenbüchelgasse ist im 
aktuell rechtsgültiƎŜƴ CƭŅŎƘŜƴǿƛŘƳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘƎŜƳŜƛƴŘŜ .ŀŘŜƴ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŀǳŦ αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

Für die Grundstücke Nr. .252, 945, 946, 947 und 948, KG Braiten, sieht der Bebauungsplan 
derzeit α40% BebauungsdichteάΣ ŘƛŜ αƻŦŦŜƴŜ ƻŘŜǊ ƎŜƪǳǇǇŜƭǘŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ 
.ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLά ǾƻǊΦ ½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ǎƛƴŘ ǾƻǊŘŜǊŜ .ŀǳŦƭǳŎƘǘƭƛƴƛŜƴ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 

1.3.2 Änderungsanlass 

Aufgrund der Tatsache, dass im Umgebungsbereich der o.a. Grundstücke derzeit bereits 
durchwegs höhere Bauklassen festgelegt sind, erscheint es aus städtebaulicher Sichtweise 
stringent und zielführend, diesen Bereich an der Rosenbüchelgasse im Sinne einer 
verstärkten Berücksichtigung der umgebenden Strukturen in seinen Höhenfestlegungen 
entsprechend anzupassen. 

1.3.3 Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern angepasst 
werden, als dass im Bereich der Grundstücke Nr. .252, 945, 946, 947 und 948, KG Braiten, 
ŘƛŜ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ αLά künftig auf die wahlweise Bauklasse αLΣLLά 
abgeändert wird. 
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1.3.4 Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.3.4.1: Die Rosenbüchelgasse Blick Richtung Osten 

 
 
Abbildung 1.3.4.2: Orthofoto des Bereiches in der Rosenbüchelgasse 
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Abbildung 1.3.4.3: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.4 αBraitner Straße / Sackgasse / Gartengasseά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Braiten: Grundstücke (bzw. -teile) der Nr. .10, .11, .12, .129, .13, .14, .15, .16/1, 
.17/10, .17/11, .17/12, .17/14, .17/2, .17/3, .17/6, .17/7, .17/9, .18, .19, .20, .324, .46, 
.47, .48, .49, .5, .50, .57, .58, .59, .60, .63/2, .7, .73, .75, .79, .8, .80, .82, .83, .9, .90, 1/10, 
1/11, 1/20, 1/6, 1/8, 1/9, 10/1, 10/2, 11/3, 12/1, 15, 16, 193/29, 193/4, 23/1, 23/10, 
23/9, 25/1, 27/1, 29, 30, 32/1, 36/1, 36/3, 39/1, 39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 7/3, 8/2, 805/3, 
848, 9/1 und 9/3 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ Ǿƻƴ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴά 
 

 
1.4.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Südlich der Schwechat, östlich der Roseggerstraße und westlich der Südbahn befinden sich 
Abschnitte der Straßenzüge Braitner Straße, Gartengasse und Sackgasse, welche als 
historische Vorstadtbereiche traditionell von überwiegender Wohnbebauung bzw. vereinzelt 
auch ehemals agrarischen Strukturen geprägt sind. 

Abbildung 1.4.1.1: Historischer Vorstadtbereich entlang der Braitner Straße / Gartengasse 

 

Dieses Gebiet umfasst das mittelalterliche Zeilendorf Braiten (heute Gartengasse - südliche 
Häuserzeile und Sackgasse südlich der Gartengasse) und die zwischen diesem Altort und der 
Schwechat liegenden Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts. Diese wurden im 
Bereich ehemaliger Hausgärten und dem regelmäßig überfluteten südlichen Schwemmland 
des Flusses angelegt. 

Mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erfolgte eine intensive Verbauung der Straßenzüge 
Braitner Straße, Elisabethstraße, Weilburgstraße, Schmidtgasse und Uetzgasse durch Villen 
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sowie Bürger- und Mietshäuser, weiter südlich erfolgte im 20. Jahrhundert der Neubau 
zahlreicher Einfamilienhäuser. 

Aufgrund der vergleichsweisen zentralen Lage im Stadtgebiet sowie angesichts vereinzelt 
noch bestehender, gemischte Nutzungsstrukturen ist der gesamte Bereich entlang der 
Braitner Straße ǎƻǿƛŜ ǿŜƛǘŜ ¢ŜƛƭŜ ŜƴǘƭŀƴƎ ŘŜǊ DŀǊǘŜƴƎŀǎǎŜ ǳƴŘ ŘŜǊ {ŀŎƪƎŀǎǎŜ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
YŜǊƴƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ Lediglich der Bereich Gartengasse 20-нсŀ ƛǎǘ ŀƭǎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ bǀǊŘƭƛŎƘ ŘŜǊ DŀǊǘŜƴƎŀǎǎŜ ǾŜǊƭŅǳŦǘ ǸōŜǊŘƛŜǎ ŘƛŜ DǊŜƴȊŜ ŜƛƴŜǊ 
ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴŜƴ α½ŜƴǘǊǳƳǎȊƻƴŜάΣ ŘŜǊ ōŀƘƴōŜƎƭŜƛǘŜƴŘŜ Cǳǖ- und Radweg im äußerst 
ǀǎǘƭƛŎƘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ƛǎǘ ŀƭǎ α±ŜǊƪŜƘǊǎŦƭŅŎƘŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ς Rad- ǳƴŘ CǳǖǿŜƎά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ 

Im aktuell rechtsgültigen Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden sind in den 
angesprochenen Abschnitten der Straßenzüge Braitner Straße, Gartengasse und Sackgasse 
derzeit unterschiedliche Bebauungsbestimmungen festgelegt. Die ausgewiesenen 
.ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜƴ ǊŜƛŎƘŜƴ ŘŀōŜƛ Ǿƻƴ αол҈ά ƛƳ {ǸŘƻǎǘŜƴ ōƛǎ Ȋǳ αтл҈ά ƛƳ bƻǊŘǿŜǎǘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ 
Nähe der Erzherzog Rainer-Brücke. Als BebauungsǿŜƛǎŜƴ ƛǎǘ ƳŜƘǊƘŜƛǘƭƛŎƘ ŘƛŜ αƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜά 
Bebauungsweise festgelegt, was durchaus den bestehenden Bebauungsstrukturen 
entspricht. 5ƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎƘǀƘŜƴ ǎƛƴŘ ŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘ Ƴƛǘ .ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLLά ƎŜǊŜƎŜƭǘΦ 

LƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ ƎŜǿƛŘƳŜǘŜƴ α.ŀǳƭŀƴŘ-YŜǊƴƎŜōƛŜǘŜǎά ƛǎǘ ŘǳǊŎƘǿŜƎǎ ŜƛƴŜ αtŦƭƛŎƘǘ ȊǳƳ !ƴōŀǳ 
an eine Straßen- ƻŘŜǊ .ŀǳŦƭǳŎƘǘƭƛƴƛŜά ǾƻǊƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴΣ ŀƭǎ !ōǎǘŀƴŘǎōŜǊŜƛŎƘŜ ȊǳǊ ƴǀǊŘƭƛŎƘ 
verlaufenden Schwechat bzw. zum Erhalt der teilweise vorhandenen, typischen 
Blockinnenbereiche sind abschnittsweise auch seitliche oder hintere Baufluchtlinien sowie 
α.ŜǊŜƛŎƘŜ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴΦ 

1.4.2 Änderungsanlass 

Im November 2018 wurde seitens der Stadtgemeinde Baden für den Bereich Braitner Straße 
(beidseitig im Bereich Südbahn τ Roseggerstraße) sowie Roseggerstraße (ostseitig im 
Bereich Schwechat τ Gartengasse) eine bis dato aufrechte Bausperre erlassen, welche 
folgende Ziele verfolgt: 

α½ǳǊ 9ǊƘŀƭǘǳƴƎ ŘŜǊ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜƴ .ŀǳŜƴǎŜƳōƭŜǎ ǿǳǊŘŜƴ ƛƴ .ŀŘŜƴ ōŜǊŜƛǘǎ ǾƻǊ ǊŘΦ мл WŀƘǊŜƴ 
Schutzzonen im Bebauungsplan festgelegt. Diese sind mittlerweile Vorbild für ähnliche 
Regelungen in vielen niederösterreichischen Städten und Gemeinden von Neunkirchen bis in 
die Wachau. 

Bislang sind in der Braitner Straße (beidseitig im Bereich Südbahn τ Roseggerstraße) sowie 
Roseggerstraße (ostseitig im Bereich Schwechat τ Gartengasse) trotz weitgehenden 
historischen Baubestands keine Schutzzonen festgelegt und soll der Bebauungsplan in diesem 
Bereich im Sinne eines besseren Ensembleschutzes überprüft und ggf. überarbeitet werden. 
Um bis zur endgültigen Rechtskraft des zu überarbeitenden Bebauungsplans diesem Ziel 
widersprechende Entwicklungen hintanzuhalten, soll eine Bausperre gemäß § 35 NÖ ROG 
нлмп ǾŜǊƘŅƴƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 

Vor dem Hintergrund dieser Bausperre und dem damit verbundenen Erfordernis, die o.a. 
Bereiche hinsichtlich ihrer Bedeutung bzw. potentiellen Schutzwürdigkeit von Gebäuden zu 
untersuchen, wurde im Februar 2020 eine umfangreiche Erhebung des gesamten 
Gebäudebestandes vorgenommen, welche nicht zuletzt folgende Bereiche hinsichtlich der 
FestlŜƎǳƴƎ Ǿƻƴ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴά ǳƳŦŀǎǎǘΥ 
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Abbildung 1.4.2.1: Untersuchter Gebäudebestand innerhalb des Untersuchungsbereiches 

 

Festzuhalten ist jedenfalls, dass die zahlreichen historischen Bürger- und Mietshäuser, die 
ehemals agrarischen Strukturen, Gartenhäuser, etc. mit ihren teilweise großzügig angelegten 
Freibereichen im besonderen Ausmaß zur Charakteristik der Stadt Baden in diesem Bereich 
als Wohnort besonderer Qualität beitragen und die Sicherung dieser hohen Wohnqualität 
bestehender Wohngebiete ein zentrales Ziel der Gemeindepolitik darstellt. 

Im Sinne der dargestellten Problematik scheint es daher zielführend, den Bebauungsplan im 
Hinblick auf die Festlegung zusätzlicher Schutzzonen zu überarbeiten und den gegebenen 
Rahmenbedingungen anzupassen, wobei das grundsätzliche Ziel dieser Überarbeitung 
einerseits im Erhalt der für Baden charakteristischen bauhistorisch schützenswerten 
Bausubstanz einschließlich der zugehörigen Gartenanlagen liegt, andererseits aber auch in 
der Ermöglichung zeitgemäßer Wohnstandards. 

1.4.3 Methodischer Ansatz 

Wesentliche Grundlage für die gegenständliche Änderung des Bebauungsplanes war eine 
Typisierung des Baubestandes in enger Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt. Im Zuge 
gemeinsamer Begehungen bzw. Sichtungen mit dem Gebietsreferenten des 
Bundesdenkmalamtes wurden rd. 90 Objekte Kategorien zugeordnet, die in den 
ōŜƛƭƛŜƎŜƴŘŜƴ tƭŀƴŘŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ α¢ȅǇƛǎƛŜǊǳƴƎά ǳƴŘ α{ŎƘǳǘȊƪŀǘŜƎƻǊƛŜƴά (siehe Beilagen) 
dargestellt sind. 

Entsprechend der Charakteristik der baulichen Strukturen, der historischen Entwicklung und 
der Nutzungsmerkmale erfolgte eine Zuordnung des Stadtbereiches zum Typ 
αWohnsiedlungsgebiete / Vorstädtische ZonenάΣ ǿŜƭŎƘŜǊ jene Stadtgebiete umfasst, die 
überwiegend vom bürgerlichen Charakter der Baustruktur (Kleinvillen, Bürgerhäuser) 
bestimmt wurden. In diesen Bereichen wurde der Villentypus auch häufig für Wohnzwecke 
der ansässigen Bevölkerung adaptiert. Weitgehend geschlossene Freiflächen im 
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Blockinneren und die Bündelung des Durchzugverkehrs auf einigen wenigen 
Durchzugsstraßen sichern dabei eine hohe Wohnqualität. 

Innerhalb dieser Gebietskategorie wurden die Einzelobjekte im Hinblick auf das spezielle 
Schutzinteresse wie folgt typologisiert: 

- Objekte mit Bedeutung für den Ensemblecharakter: 

Hierbei handelt es sich häufig um überformte Objekte und Anlagen, für welche eine 
Unterschutzstellung aufgrund ihrer bauhistorischen oder kulturellen Bedeutung zwar nicht 
angedacht ist, welche jedoch gemeinsam mit anderen Objekten aufgrund ihrer baulichen 
Ausformung, der Gebäudetypologie, ihrer Situierung im Zusammenhang mit der 
Siedlungsentwicklung oder für den Straßenraum strukturprägend sind. 

- Ortsbildzonen: 

Ortsbildzonen umfassen sensible Übergangsbereiche der Bebauung zu jüngeren, baulich 
stärker durchmischten Siedlungsgebieten bzw. Zwischenzonen mit Geschoß-
wohnungsbauten oder Reihenhausanlagen aus jüngerer Zeit. Darüber hinaus wurden in 
dieser Kategorie auch Pufferbereiche in unmittelbarem Umfeld geschützter oder 
schützenswerter Objekte sowie Ensembles erfasst. 

Weitere Arbeitsgrundlagen waren eine aktualisierte und vertiefte Aufnahme des 
Baubestands im Hinblick auf Fassaden, Dachformen, Nutzung sowie Ausgestaltung und 
Charakter der Freiflächen bzw. eine Fotodokumentation sämtlicher Objekte. 

1.4.4 Erläuterung der geplanten Änderungen 

Entsprechend der o.a. Problemlage und den Analysen der Planungsgrundlagen insbesondere 
der Typisierung des Baubestandes in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt werden 
nachstehende Abänderungen des Bebauungsplanes vorgesehen. Dabei werden kleinteilige 
Schutzzonen in einem Gebietstyp (W) und zwei Schutzkategorien (03 und 04), welche mit 
der Typisierung des Baubestandes durch das Bundesdenkmalamt korrespondieren, neu 
festgelegt: 

¶ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ Ƴƛǘ ŜƴǎŜƳōƭŜōŜŘŜǳǘǎŀƳŜƴ hōƧŜƪǘŜƴά (in der Plandarstellung mit 
W03/BR/---- gekennzeichnet) und  

¶ αhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜƴά (in der Plandarstellung mit W04/BR/---- gekennzeichnet) 
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1.4.5 Fotodokumentation 

Nachstehender exemplarischer Auszug aus der Fotodokumentation gibt einen Überblick 
über die gegebene Situation: 

 

 

 

 

 
Braitner Straße 34  Braitner Straße 45  Braitner Straße 43 

 

 

 

 

 
Braitner Straße 47a  Braitner Straße 51a  Braitner Straße 53 

 

 

 

 

 
Braitner Straße 55  Braitner Straße 57  Braitner Straße 59 

 

 

 

 

 
Braitner Straße 36  Braitner Straße 38  Braitner Straße 40 

 

 

 

 

 
Braitner Straße 44  Braitner Straße 46  Braitner Straße 48 
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Braitner Straße 50  Braitner Straße 52  Braitner Straße 54 

 

 

 

 

 
Braitner Straße 58  Gartengasse 6  Gartengasse 10 

 

 

 

 

 
Gartengasse 14  Sackgasse 10-12  Gartengasse 18 

 

 

 

 

 
Gartengasse 22  Gartengasse 24  Gartengasse 3 

 

 

 

 

 
Gartengasse 5  Gartengasse 7  Sackgasse 5 
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Sackgasse 3  Gartengasse 13  Gartengasse 17 

 

    

Gartengasse 23     
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1.4.6 Übersichten 

Abbildung 1.4.4.1: Orthofoto des Bereiches Braitner Straße / Sackgasse / Gartengasse 

 

Abbildung 1.4.4.2: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.5 α²ŜƛƭōǳǊƎǇƭŀǘȊ п-сά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Rauhenstein: Grundstücke (bzw. -teile) der Nr. 628/1, 628/4 und 628/6 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ Ǿƻƴ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴά 
 

 
1.5.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Westlich des Aquädukts der Wiener Hochquellenwasserleitung und östlich des 
Waldgrundstücks am Rauheneckerberg befinden sich die Adressen mit der Bezeichnung 
Weilburgplatz. Der Platz ς eigentlich eine Sackgasse ς erstreckte sich bis 1964 von der 
Kreuzung Weilburgstraße/Albrechtsgasse bis zum ehemaligen Weilburg-Restaurant auf dem 
heutigen Grundstück 628/4. Südöstlich der Abzweigung dieser Sackgasse erstreckt(e) sich die 
Liegenschaft Albrechtsgasse 2. Im Übrigen durchquerte die Verkehrsfläche die ausgedehnten 
Gärtnereien der Weilburg, die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre zu den Grundstücken 
mit Adresse Weilburgplatz parzelliert wurden. An der Adresse Weilburgplatz 1-3 sind im 
letzten Jahrhundert mehrgeschoßige Wohnbauten errichtet worden, die angrenzenden 
Bereiche sind durchwegs durch Einfamilienhausbebauung geprägt: 

 

An den Adressen Weilburgplatz 4-6 befinden sich drei Einfamilienhäuser, welche direkt im 
Übergangsbereich zu den bewaldeten Abhängen des Badener Lindkogels gelegen sind und 
ǾƻƳ ǿŜƛǘŜǊ ǎǸŘƭƛŎƘ ǾŜǊƭŀǳŦŜƴŘŜƴ {ǘǊŀǖŜƴȊǳƎ α!ǳŦ ŘŜǊ !ƭƳά aus erschlossen werden. 

Der aktuell rechtsgültige Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Baden sieht für den 
Bereich der Grundstücke Weilburgplatz 4-с ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά ǾƻǊΣ ŘŜǊ 
ǎǸŘƭƛŎƘ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜ IŜƭŜƴŜƴŦǊƛŜŘƘƻŦ ƛǎǘ ŀƭǎ αDǊǸƴƭŀƴŘ-CǊƛŜŘƘƻŦά ƎŜǿƛŘƳŜǘΦ Im 
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Bebauungsplan ǎƛƴŘ ŘŜǊȊŜƛǘ αнл҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƻŦŦŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ 
.ŀǳƪƭŀǎǎŜ αLΣLLά ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΣ ȊǳƳ ƴƻǊŘǿŜǎǘƭƛŎƘ ǾŜǊƭŀǳŦŜƴŘŜƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ Dǳǘ Ƙƛƴ ǎƛƴŘ ǾƻǊŘŜǊŜ 
Baufluchtlinien mit einem Bauwich von 5 bis zu 8 Meter ausgewiesen. Im Bereich des 
Grundstückes Weilburgplatz 4 ist zusätzlich ein seitlicher Bauwich mit einer Tiefe von 10 
aŜǘŜǊΣ ƛƴ ŘŜƴ ǊǸŎƪǿŅǊǘƛƎŜƴ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎǘŜƛƭŜƴ ǎƛƴŘ ƎŜƴŜǊŜƭƭ α.ŜǊŜƛŎƘŜ ǎŜƛǘƭƛŎƘŜǊ ƻŘŜǊ 
ƘƛƴǘŜǊŜǊ .ŀǳǿƛŎƘŜά ǾŜǊƻǊŘƴŜǘΦ 

1.5.2 Änderungsanlass 

Aufgrund des bestehenden potenziell schutzwürdigen Objektes an der Adresse 
Weilburgplatz 5, für welches auch seitens des Gebietsreferenten des Bundesdenkmalamtes 
eine entsprechende potenzielle Schutzwürdigkeit attestiert wird, soll dieses künftig in eine 
α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ hōƧŜƪǘŜƴά ŜƛƴōŜȊƻƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΥ 

Abbildung: Bestehendes potenziell schutzwürdiges Objekt an der Adresse Weilburgplatz 5 

 

Angesichts der Tatsache, dass sich sowohl das ehemalige Wohngebäude des Schlossgärtners 
Weilburgplatz 5, als auch die Nachbargebäude Weilburgplatz 4 und 6 am Areal der 
Nebenanlagen (Gärtnerei und Restaurant) der ehemaligen Weilburg befinden, sowie 
aufgrund der generellen Vorgangsweise, benachbarte Grundstücke von Schutzzonen der 
YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αлмά όαhōƧŜƪǘŜ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύΣ αлнά όαǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜ hōƧŜƪǘŜάύ ǳƴŘ αлоά 
όαŜƴǎŜƳōƭŜōŜŘŜǳǘǎŀƳŜ hōƧŜƪǘŜάύ ς welche in ihrer strukturellen Ausprägung Auswirkungen 
auf schützenswerte Bereiche entfalten können ς ebenso in Schutzzonen einzufassen, sollen 
die Grundstücke Weilburgplatz 4 und Weilburgplatz 6 künftig in Schutzzonen der Kategorie 
αлрά όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ ²ŜƛƭōǳǊƎŀǊŜŀƭάύ zu liegen kommen. 
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1.5.3 Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass  

- das Grundstück Nr. 628/1, KG Rauhenstein, ƛƴ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α²лнκw!κммн6άΣ 
- Řŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ bǊΦ снуκпΣ YD wŀǳƘŜƴǎǘŜƛƴΣ ƛƴ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α²лрκw!κммн5άΣ 

sowie 
- Řŀǎ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪ bǊΦ снуκсΣ YD wŀǳƘŜƴǎǘŜƛƴΣ ƛƴ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α²лрκw!κммн7ά 

einbezogen werden sollen. 
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1.5.4 Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.5.4.1: Orthofoto des Bereiches Weilburgplatz 4-6 

 

Abbildung 1.5.4.2: Übersicht über die vorgesehene Abänderung des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 
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1.6 αMarchetstraße 72-74 / Schubertgasse 8ά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Mitterberg: Grundstücke (bzw. -teile) der Nr. 627/1, 633, 635/2, 775/2 und 778/2 
 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ CŜǎǘƭŜƎǳƴƎ Ǿƻƴ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴά 
 

 
1.6.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

1.6.1.1 Schubertgasse 8 

Nördlich der Schubertgasse ς im Bereich der Adresse Schubertgasse 8 - befindet sich das 
Grundstück Nr. 633, KG Mitterberg, welches ein einzelstehendes Wohngebäude aufweist 
und für welches nach Besichtigung vor Ort und in enger Abstimmung mit dem 
Gebietsreferenten des Bundesdenkmalamtes eine potentielle Schutzwürdigkeit im Sinne der 
aktuell rechtsgültigen Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Baden gegeben ist: 

 

Der derzeit geltende Flächenwidmungsplan sieht für diesen BŜǊŜƛŎƘ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-
²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŀǳŦ αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ǾƻǊΣ ŘŜǊ 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ǿŜƛǎǘ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ αнл҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƻŦŦŜƴŜά 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜ DŜōŅǳŘŜƘǀƘŜ Ǿƻƴ αт aŜǘŜǊά ŀǳŦ. 
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1.6.1.2 Marchetstraße 72-74 

Zwischen der Heinrich Strecker-Gasse und der Marchetstraße verläuft die Trasse der 1. 
Wiener Hochquellenwasserleitung, welche die Grundstücke Marchetstraße 72 und 74 am 
nördlichen Ende durchquert. Die langgezogenen Parzellen weisen Villenbebauung mit 
großzügigen Vorgärten an der Marchetstraße auf, weiter nördlich ς in den hinteren 
Grundstücksteilen - sind weitläufige, gärtnerisch ausgestaltete Bereiche angeordnet: 

 

Der derzeit geltende Flächenwidmungsplan sieht für den Bereich nördlich der 
Hochquellenwasserleitung ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ α.ŀǳƭŀƴŘ-²ƻƘƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎ ŀǳŦ 
αƳŀȄƛƳŀƭ ȊǿŜƛ ²ƻƘƴŜƛƴƘŜƛǘŜƴά ǾƻǊΣ ŘŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ǿŜƛǎǘ ŘƛŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎōŜǎǘƛƳƳǳƴƎŜƴ 
αн5҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƻŦŦŜƴŜά .Ŝōŀǳǳƴgsweise und eine höchstzulässige 
DŜōŅǳŘŜƘǀƘŜ Ǿƻƴ α5 aŜǘŜǊά ōȊǿΦ αол҈ά .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜΣ ŘƛŜ αƻŦŦŜƴŜά .ŜōŀǳǳƴƎǎǿŜƛǎŜ 
ǳƴŘ ŜƛƴŜ ƘǀŎƘǎǘȊǳƭŅǎǎƛƎŜ DŜōŅǳŘŜƘǀƘŜ Ǿƻƴ αт aŜǘŜǊά auf. 

1.6.2 Änderungsanlass 

Die Stadtgemeinde Baden wurde im Februar 2019 gemeinsam mit 10 weiteren europäischen 
Kurstädten offiziell zum UNESCO-Weltkulturerbe nominiert όαGreat Spas of Europeάύ. Inhalt 
der Nominierung ist die Außergewöhnlichkeit von internationalen Bäderstädten mit ihrem 
besonderen Siedlungstyp "Kurstadt", mit ihren landschaftlichen und städtebaulichen 
Besonderheiten, sowie seiner vielfältigen kulturgeschichtlichen Bedeutung für die 
europäische Bädergeschichte. 

Das rund 343 ha große Areal der Nominierung zum Weltkulturerbe innerhalb des 
Stadtgebietes stellt sich dabei wie folgt dar: 
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Abbildung: Areal der Nominierung zum Weltkulturerbe innerhalb des Stadtgebietes 

 

Wesentliches Ziel für künftige Entwicklungen in den nominierten Bereichen ist dabei nicht 
zuletzt auch ein Schutz der für Baden als Kurstadt typischen Quellen, Ensembles, Gebäuden, 
Gärten und Parkflächen, wodurch eine konsequente und stringente Überprüfung sämtlicher 
Baulandflächen hinsichtlich einer Einbeziehung in Schutzzonen nach dem Bebauungsplan für 
den nachhaltigen Schutz dieser Bereiche zweckmäßig erscheint. 

Im Zuge dieser Überprüfungen hat sich ergeben, dass für das bis dato nur wenig einsehbare 
Gebäude an der Adresse Schubertgasse 8 ς nach Besichtigung vor Ort und in enger 
Abstimmung mit dem Gebietsreferenten des Bundesdenkmalamtes - tatsächlich eine 
potentielle Schutzwürdigkeit im Sinne der aktuell rechtsgültigen Bebauungsvorschriften der 
Stadtgemeinde Baden gegeben ist. Demgemäß erscheint es konsequent und zielführend, für 
ŘƛŜǎŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ƪǸƴŦǘƛƎ ŜƛƴŜ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ Ƴƛǘ ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ hōƧŜƪǘŜƴά ŀǳǎȊǳǿŜƛǎen. Der 
allgemeinen Vorgangsweise folgend, umgebende Bereiche von Schutzzonen der Kategorien 
лм όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ Ƴƛǘ hōƧŜƪǘŜƴ ǳƴǘŜǊ 5ŜƴƪƳŀƭǎŎƘǳǘȊάύΣ лн όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ Ƴƛǘ 
ǎŎƘǳǘȊǿǸǊŘƛƎŜƴ hōƧŜƪǘŜƴάύ ǳƴŘ ло όα{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴ Ƴƛǘ ŜƴǎŜƳōƭŜōŜŘŜǳǘǎŀƳŜƴ hōƧŜƪǘŜƴάύ ς 
im Sinne sensibler Übergangsbereiche der Bebauung zu jüngeren, baulich stärker 
durchmischten Siedlungsgebieten ς ƛƴ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜƴά ŜƛƴȊǳŦŀǎǎŜƴΣ ǎƻƭƭŜƴ 
entsprechende Bereiche rund um das Objekt an der Adresse Schubertgasse 8 künftig als 
½ƻƴŜƴ ŘŜǊ YŀǘŜƎƻǊƛŜ лп όαhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜƴάύ ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Weiters erscheint es zielführend, die derzeit festgelegten Schutzzonen im Bereich der 
Grundstücke Marchetstraße 72-74 auf das gesamte Grundstück nach Norden hin 
auszudehnen, eine Maßnahme, die damit auch die nominierten Bereiche des UNESCO-
Weltkulturerbes berücksichtigt. Aufgrund der Lage dieser Flächen nördlich der Wiener 
Hochquellenwasserleitung ist allerdings von einem Umgebungsbereich und somit einer 
αhǊǘǎōƛƭŘȊƻƴŜά ŀǳǎȊǳƎŜƘŜƴ ǳƴŘ ŦƻƭƎƭƛŎƘ ŘŜǊ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŀōȊǳŅƴŘŜǊƴΦ 
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1.6.3 Erläuterung der geplanten Änderungen 

Der rechtskräftige Bebauungsplan der Stadtgemeinde Baden soll daher insofern abgeändert 
werden, als dass im Bereich des Grundstückes Schubertgasse 8 (Teil des Grundstückes Nr. 
633, KG Mitterberg) ƪǸƴŦǘƛƎ ŜƛƴŜ {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α±лнκaLκммо8ά ƴŜǳ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘ ǎƻǿƛŜ ƛn den 
Umgebungsbereichen (Teile der Grundstücke Nr. 627/1, 633 und 635/2, KG Mitterberg) die 
{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α±лпκaLκпмоά ŀǳǎƎŜǿŜƛǘŜǘ ǿƛǊŘΦ 

Im nördlichen Bereich der Grundstücke Marchetstraße 72-74 (Grundstücke Nr. 775/2 und 
778/2, KG Mitterberg) soll eine neue {ŎƘǳǘȊȊƻƴŜ α±лпκaLκммн8ά ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 

  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan | Mai 2020  Seite | 30 

1.6.4 Fotodokumentation / Übersicht 

Abbildung 1.6.4.1: Orthofoto des Bereiches Marchetstraße 72-74 / Schubertgasse 8 

 

Abbildung 1.6.4.2: Übersicht über die vorgesehenen Abänderungen des Bebauungsplanes der 
Stadtgemeinde Baden 

 

  



Stadtgemeinde Baden  Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes 

raum und plan | Mai 2020  Seite | 31 

 

1.7 αWeilburgstraße / Johannesgasse / Sauerhofstraße / Sandwirtgasseά 
 

 
Betroffene Grundstücke 
 

¶ KG Rauhenstein: Grundstücke (bzw. -teile) der Nr. .409, .448, .450, .451, .510, .524, .702, 
.91, .94, .97, 111/1, 116/2, 50/12, 55/14, 64, 65, 66/3, 772/2, 772/4, 772/77 und 86/2 

 
Kurzbeschreibung der vorgesehenen Änderungen 
 
¶ !ōŅƴŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ α{ŎƘǳǘȊȊƻƴŜƴά 
 

 
1.7.1 Grundlagenforschung / räumliche Situation 

Entlang jenem Abschnitt der Weilburgstraße, welcher zwischen der Vöslauer Straße und 
Strandbad gelegen ist, finden sich zahlreiche historische Villen und historische Bauten, die in 
den Jahren 1840-1850 errichtet wurden und wesentliche stadtbildprägende Funktionen 
einnehmen. 

Abbildung: Bereich der Kreuzung der Sauerhofstraße mit der Weilburgstraße 

 

Insbesondere ein Blick auf historische Karten lässt dabei erkennen, dass diese Abschnitte 
ehemals von markanten Villenbebauungen mit dazugehörigen großzügigen Gartenanlagen 
geprägt waren, die Bebauung an der Weilburgstraße war im südlichen Bereich weitgehend 
geschlossen und stellte einst gleichermaßen den Siedlungsrand dar: 

  






























